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M I T T E I L U N G E N
für Kunden und Interessenten der

Em. O.Univ.Prof. Dr. Werner Pfannhauser KG

BEGUTACHTUNG VON LEBENSMITTELN– INFORMATIONSVERMITTLUNG- BERATUNG

AUSGABE Juni 2012
Büro Wien : A - 1180 Wien, Kreuzgasse 79

Ruf: +43 1 4703586; Fax: +43 1 470 29 99

Mobil : 0664 / 14 0 15 43 – 24 Stunden - Dienst
Büro Graz : A – 8074 Grambach, Parkring 1 Erdgeschoß

e-Post : werner.pfannhauser@tugraz.at, kanzlei-kg@pfannhauser.at; office@pfannhauser.at
UID: ATU60749934 Firmenbuch Nr. 169652p

Internetz – Leitseite : www.pfannhauser.at
Lieber Kunde, lieber Interessent,

durch viele neue EU – Verordnungen und Richtlinien ist ein schier unüberschaubares Gewirr von Vorschriften für die richtige Kennzeichnung von Lebensmitteln entstanden.
Da melden sich oft  als „Gutachter“ bezeichnende Personen und Firmen, die daraus Kapital schlagen wollen.

Hierbei ist eines zu beachten:

Gutachter, die befugt und damit auch fähig sind Lebensmittel zu begutachten, müssen über Befugnisse verfügen.

Eine Gruppe sind die vom Bundesministerium für Gesundheit aufgrund des 
§ 73 des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz befugte  Gutachter.

Die andere Gruppe sind gerichtlich allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige, die bei Gerichten (in Wien dem Handelsgericht Wien) eingetragen und damit befugt sind.

Unsere Firma verfügt in der Person des Em. O. Univ. Prof. Dr. Werner Pfannhauser über einen Gutachter der über beide Befugnisse verfügt und hohe berufliche Qualifizierungen aufweist.

Darüber hinaus ist er auch in Prüfungskommissionen tätig, die Kandidaten für die gerichtlich beeidete Sachverständigentätigkeit fachlich prüfen.

Ferner ist Em. O. Univ. Prof. Dr. Werner Pfannhauser in mehreren Codexunterkommissionen tätig.

Damit unterscheidet sich die Befugnis von Em. O. Univ. Prof. Dr. Werner Pfannhauser jedenfalls von denen, die fälschlich behaupten befugte Gutachter zu sein und jenen, die nicht über den gesamten Lebensmittelbereich verfügen.
Warum wir das schreiben ?
Weil es immer wieder Reinfälle mit „Gutachten“ unbefugter oder im aktuellen Fall nicht befugten selbsternannten „Sachverständigen“ gibt.

Kontrollieren Sie deshalb vor Auftragserteilung die Qualifikationen !
ACHTUNG !

Es ist leider viel zu wenig bekannt, daß auch Beipacktexte, Inserate, Internetzauftritte für Lebensmittel den gleichen lebensmittelrechtlichen Vorschriften unterliegen wie die Etikettierung.

Daher vermeiden Sie Beanstandungen dieser Werbeträger dadurch daß Sie diese Texte auch gutachtlichen überprüfen lassen
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verfügt über die Berechtigungen zur Begutachtung und Untersuchung von

· Lebensmitteln aller Art
· Kosmetika

· Medizinprodukte

Wir sind rasch in der Begutachtung von Rezepturen und ebenso rasch in der Erstellung von Gutachten betreffend Verkehrsfähigkeit.

Für das Nicht – EU – Ausland erstellen wir englische Free Sale Certificates
Em. O.Univ. Prof. Dr. Werner PFANNHAUSER KG
Eine erste Adresse für Begutachtung und Beratung




SEMINAR ZUR LEBENSMITTELINFORMATIONS VERORDNUNG (EU) 1169/2011

Diese wegweisende neue Verordnung, die wie alle EU – Verordnungen sofort in das Recht der EU – Mitgliedsstaaten übergeht, bringt neue und erweiterte Kennzeichnungsverpflichtungen.

Seminar mit Referenten aus der Lebensmittelkontrolle, der Wirtschaft und dem Rechtsbereich.
Das Programm und das Anmeldeblatt findet sich unter www.pfannhauser.at/ auf Hauptseite / Veranstaltungen.
MITTEILUNGEN-06-2012.doc

Seite 2 von 3

